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Schreiben des Präsidenten des Bundesrates an den Bundeskanzler vom 30. November 2001 mit Abdruck an den Präsidenten
des Deutschen Bundestages.

Unterrichtung
durch den Bundesrat

Fünftes Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes und anderer
Vorschriften (5. HRGÄndG)
– Drucksachen 14/6853, 14/7336 –

Zustimmungsversagung

Der Bundesrat stellt fest, dass das Gesetz seiner Zustimmung bedarf.
Der Bundesrat hat in seiner 770. Sitzung am 30. November 2001 beschlossen,
dem vom Deutschen Bundestag am 9. November 2001 verabschiedeten Gesetz
gemäß Artikel 84 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht zuzustimmen.
Auf den beigefügten Beschluss wird verwiesen.

Der Bundesrat ist der Ansicht, dass das Gesetz gemäß Artikel 84 Abs. 1 des
Grundgesetzes seiner Zustimmung bedarf.

B e g r ü n d u n g
Das Gesetz bedarf gemäß Artikel 84 Abs. 1 des Grundgesetzes der Zustim-
mung des Bundesrates, da es in einer Reihe von Bestimmungen das Verwal-
tungsverfahren der Länder regelt.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind Vorschriften
über das Verwaltungsverfahren gesetzliche Bestimmungen, die die Tätigkeit
der Verwaltungsbehörden im Blick auf die Art und Weise der Ausführung des
Gesetzes einschließlich ihrer Handlungsformen, die Form der behördlichen
Willensbildung, die Art der Prüfung und Vorbereitung der Entscheidung, deren
Zustandekommen und Durchsetzung sowie verwaltungsinterne Mitwirkungs-
und Kontrollvorgänge in ihrem Ablauf regeln (BVerfGE 75, 108/152).
Danach stellen insbesondere die folgenden Bestimmungen zustimmungsbe-
dürftige Regelungen des Verwaltungsverfahrens dar:
1. Artikel 1 Nr. 8 (§ 21 HRG) schreibt die Einschreibung von Absolventinnen

und Absolventen eines Hochschulstudiums vor, die eine Doktorarbeit an-
fertigen.

2. Die Bestimmungen über die Mitgliedschaft (Mitgliedschaft von Doktoran-
dinnen und Doktoranden) und die Mitwirkung von Mitgliedergruppen (ins-
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besondere korporationsrechtliche Stellung von Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren) in Artikel 1 Nr. 19 und 20 (§§ 36, 37 HRG) sind verfah-
rensrechtliche Regelungen für das Zustandekommen von Entscheidungen in
Hochschulgremien und als Festlegung für die Zusammensetzung von Hoch-
schulgremien zugleich Regelungen der Organisation, somit der Einrichtung
von Landesbehörden.

3. Artikel 1 Nr. 24 (§ 44 HRG) enthält in seiner Gesamtheit verfahrensrechtli-
che Regelung für die Feststellung der Qualifikation für die Berufung auf
eine Professur (zusätzliche wissenschaftliche Leistungen sollen nicht Ge-
genstand eines Prüfungsverfahrens sein, umfassende Prüfung der Qualität
der zusätzlichen Leistungen im Berufungsverfahren).

Der Bundesrat hat in seiner 770. Sitzung am 30. November 2001 beschlossen,
dem vom Deutschen Bundestag am 9. November 2001 verabschiedeten Gesetz
nicht zuzustimmen.


